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Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA): 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE27 3706 9707 1200 1780 13 Swift BIC: GENODED1SAM 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle:  
SANKT AUGUSTIN ZENTRUM 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517, 529, 535 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die  
Fraktionen  
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per GroupWise/E-Mail) 
 
und Fraktionslose 
(per E-Mail) 

Dienststelle 
Bürgermeister- und Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 
Auskunft erteilt: 

Herr Holland 
Zimmer: 

402 
Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 
Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 
E-Mail-Adresse: guenther.holland@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 
Besuchszeiten 

Rathaus 
montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice (Ärztehaus) 
montags:  
7.30 - 12.00 u. 14.00 – 18.00 Uhr, 
dienstags bis freitags: 
7.30 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-Holl      13.03.2017 
 
 
Mögliche Veränderungen in der Verwaltung 
Anfrage der FDP-Fraktion vom 16.02.2017; DS-Nr. 17/0069 

_______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge 

 
Sitzungstermin 

 
Behandlung 

Rat 15.03.2017 öffentlich 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die v.g. Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Frage 1 
Wann ist mit dem Eintritt des Büroleitenden Beamten in den Ruhestand zu rechnen? 
 
Antwort: 
Das bestehende Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des 31.03.2017. 
 
Frage 2 – 4 
Welche Maßnahmen trifft die Verwaltungsspitze, um wichtige Aufgaben der Steue-
rung und Personalverantwortung für die Zukunft zu regeln? 
Sind Änderungen in der Organisation geplant? Wenn ja: 
Welche Änderungen werden zu welchem Zeitpunkt beabsichtigt? 
 
Antwort: 
Die Funktion des Büroleitenden Beamten wird aufgelöst. Die Stabstelle Steuerungs-
dienst wird als Fachdienst 0.30 dem Fachbereich Zentrale Dienste zugewiesen. Die 
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Stelle des Büroleitenden Beamten wird zukünftig als Fachdienstleitung 0.30 ausge-
wiesen mit angepasster Stellenwertigkeit. 
 
Die Stabsstelle Information und Kommunikation wird wieder dem Fachbereich Zentra-
le Dienste als Fachdienst 0.20 zugeordnet. 
 
Es wird ein neuer Fachdienst Personal u. zentrale Dienste 0.10 eingerichtet. 
 
Damit untergliedert sich zukünftig der FB 0 in drei Fachdienste. 
 
Die Fachaufgaben des BLB gehen im Wesentlichen auf die Fachbereichsleitung Zent-
rale Dienste über. 
 
Die Änderungen sollen zum 01.04.2017 in Kraft treten. 
 
Frage 5 
Wann wird die Politik über eventuelle Veränderungen informiert? 
 
Antwort: 
Es ist beabsichtigt den Rat in seiner Sitzung am 15.03.2017 zu informieren. 
 
Frage 6  
Sind möglicherweise Ausschreibungen von Stellen erforderlich? 
 
Antwort: 
Es ist beabsichtigt die neuen Stellen der Fachdienstleitungen 0.10 Personal und 0.30 
Organisation auszuschreiben. 
 
Frage 7 
Würde dann extern oder intern ausgeschrieben? 
 
Antwort: 
Die Stellen sollen intern ausgeschrieben werden.  
 
Frage 8 
Sind möglicherweise Stellenbewertungen erforderlich? 
 
Antwort: 
Es ist beabsichtigt die neu zugeschnittenen Leitungsstellen nach Ablauf eines Jahres 
zu bewerten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Klaus Schumacher 


